
Expertise
Expertenpolice: Produkthighlights

Expertenpolice

n  Strategie aus fünf vermögensverwaltenden Investmentfonds
n  Auswahl, Überwachung und gegebenenfalls Austausch anhand transparenter  

Kriterien durch die LV 1871
n  Risikokontrolle durch jährliches Rebalancing (Ausgleichsmanagement)
n  Kombination mit individuellen und flexiblen Garantien möglich
n  verfügbar in allen fondsgebundenen Tarifen und in der betrieblichen Altersversorgung
n  BUZ 3.000: Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit ohne Gesundheitsfragen möglich
n  Hinterbliebenenschutz durch sehr lange Rentengarantiezeiten möglich
n erhöhte Rente im Pflegefall oder x-mal mehr Rente bei schwerer Krankheit möglich
n  Informationen jederzeit aktuell unter www.meinepolice.com

Aktuelle Zusammensetzung der Expertenpolice zum 1. Januar 2018

LV 1871 – Maßstäbe in Vorsorge seit 1871

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ist die Lebensversicherung von 1871 a. G. 
München (LV 1871) unabhängig von Finanzinvestoren und Großkonzernen. Sie ist in  
hohem Maße den Interessen ihrer Kunden und Geschäftspartner verpflichtet. Seit  
mehr als 140 Jahren setzt die LV 1871 mit ihren Vorsorgelösungen und ihrem Service 
Maß stäbe. Das zeigen auch zahlreiche Auszeichnungen.

BHF Value Balanced FT 20 %

Deutsche Concept Kaldemorgen 20 %

Invesco Pan European High Income Fund 20 %

Nordea Stable Return 20 %

Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced EUR 20 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Maximiliansplatz 5 · 80333 München

Tel.: 089 / 5 51 67 – 18 71 · Fax: 089 / 5 51 67 – 12 12 
info@lv1871.de · www.lv1871.de

partner.lv1871.de

Für hier beworbene Produkte gibt es ein Basisinformationsblatt. Dieses soll Ihnen ermöglichen, die grundlegenden Merkmale und Risiken des Produktes zu verstehen und mit Produkten anderer Anbieter  
zu vergleichen. Das Basisinformationsblatt können Sie bei uns unter oben angegebenen Kontaktdaten anfordern sowie auf unserer Website unter www.lv1871.de/basisinformationsblatt einsehen und 
herunterladen. Die in dieser Broschüre gemachten Angaben ersetzen nicht die im Einzelfall erforderliche Steuer- und Rechtsberatung. Die Informationen beruhen auf den derzeit geltenden Steuer- und 
Rechtsvorschriften (Stand Januar 2018); künftige Änderungen sind möglich. L-
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